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An das 
Büro für Bewerbung, Zulassung und Immatrikulation (BBZI) 

 
 

Antrag auf Zulassung zur Zugangsprüfung 
für beruflich Qualifizierte 
(§ 11 Abs. 3 Berliner Hochschulgesetz in Verbindung mit § 13 Abs. 1 der 
Satzung der HWR Berlin zur Regelung der Zugangsprüfung zum Nachweis der 
Studierfähigkeit) 

 

Ich beabsichtige, ein Studium im Bachelorstudiengang 
____________________________________________________________ im 
Wintersemester 20____/20____ . 
Sommersemester 20____ 
aufzunehmen. 

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise. 
 
Wenn Sie eine mindestens zweijährige fachähnliche Berufsausbildung abgeschlossen haben, sind Sie 
berechtigt ein der bisherigen Ausbildung entsprechendes grundständiges Studium aufzunehmen. 
Nur wenn Sie eine fachfremde Studienrichtung gewählt haben, muss die Studierfähigkeit in dem 
Fach mit einer Eignungsprüfung nachgewiesen werden. 
 
Mit Ihren Angaben soll geprüft werden, ob Sie eine Zugangsprüfung ablegen müssen oder ob Sie sich 
unmittelbar für den gewählten Studiengang bewerben können. 
 
Waren Sie bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert? 
Wer auf Grund einer beruflichen Qualifikation ein mindestens einjähriges Hochschulstudium in 
einem anderen Bundesland erfolgreich absolviert hat, kann das Studium in einem ähnlichen 
Studiengang an einer Berliner Hochschule fortsetzen. 
 
 
Ich erfülle die Voraussetzungen: 
 
1. Berufsausbildung 
Ich verfüge über folgende abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung: 
_____________________________________________________ 
Die Ausbildung dauerte von ________________ bis ___________________________ 
 

 
 
____________________ ___________________________________________ 
Datum/ Unterschrift der Bewerberin oder des Bewerbers 
 

Name, Vorname:  

Straße, PLZ:  

E-Mail / Telefon: 
(freiwillige Angabe) 
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Folgende Unterlagen sind dem Antrag zur Zugangsprüfung beizufügen (in einfacher Kopie): 
 

 Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) 

 Tabellarischer Lebenslauf  

 Nachweis des Schulabschlusses (Zeugnis) 

 Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung (IHK-Zeugnis) 

 Nachweise und Urkunden, die nicht in deutscher Sprache vorgelegt werden, müssen in 
beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache beigefügt werden. 

 
 
Der Antrag ist unterschrieben im Original und mit den erforderlichen Nachweisen (einfache Kopien) 
einzureichen. 
 
 


